
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/5/30 85/08/0195
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1989

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

ASVG §4 Abs2;

GSVG 1978 §223 Abs1;

Rechtssatz

Relevant für die Frage der Dienstnehmereigenschaft der

Antragstellerin, die zu 30 Prozent am Stammkapital der GmbH

beteiligt war, kann nur sein, ob sie als Nichtgeschäftsführerin in

der Lage gewesen wäre, dank ihrer gesellschaftsrechtlichen

Stellung in der Generalversammlung zu verhindern, dass ihr der

Geschäftsführer Weisungen erteilt. Dazu genügt allerdings eine

Sperrminorität nicht, sondern (sofern sich aus dem

Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt) nur die Mehrheit der

Anteile am Stammkapital (Hinweis E 23.3.1980, 3256/80 = ZfVB

1983/3/1247; E 19.9.1984, 83/11/0269 = ZfVB 1985/2/616; E

18.12.1986, 81/08/0117 = ZfVB 1987/5/2103; sowie E VS 10.12.1986,

83/08/0200 = ZfVB 1987/5/2107 = VwSlg 12325 A/1986).

Schlagworte

Dienstnehmer Begriff Einzelne Berufe und Tätigkeiten Diverses
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